Nachbehandlungen an Zahnersatz aus einer anderen Praxis
Auch bei einem optimalen Behandlungsergebnis müssen Sie damit rechnen, daß nach einer Versorgung mit Zahnersatz oder Zahnkronen eine Nachbehandlung notwendig wird, die sich unter Umständen sogar über eine längere Zeit erstrecken kann. Bitte haben Sie etwas Geduld und geben Sie Ihrem Zahnarzt die Gelegenheit, die begonnene Arbeit zu Ende zu führen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte - innerhalb der Zweijahresfrist - an Ihre Krankenkasse mit der Bitte um Vermittlung.
Diese Nachbehandlungen werden in der Regel vom behandelnden Zahnarzt ohne weitere Berechnung durch​geführt, weil sie mit dem Honorar, das der Zahnarzt für die Behandlung erhält, abgegolten sind. So gibt es zum Beispiel bei den Pflichtkrankenkassen auch keine besondere Honorarregelung für diese Nachbehandlungen. Wenn Sie - aus welchem Grund auch immer - die Nachbehandlung bei einem anderen Zahnarzt durchführen lassen wollen, so müssen Sie leider alle Kosten hierfür selbst bezahlen.
Gerade bei Zahnersatz und Zahnkronen ist es außerordentlich problematisch, wenn ein nachbehandelnder Zahn​arzt nachträgliche Veränderungen vornimmt. Der Ausgangszustand ist dann möglicherweise nicht mehr feststell​bar, und bei einem endgültigen Scheitern der Versorgung müßte der nachbehandelnde Zahnarzt damit rechnen, in Regreß genommen zu werden. Deshalb ist auch vor einem nur geringfügigen Eingreifen eine besonders sorg​fältige Dokumentation des momentanen Zustands notwendig, die eventuell auch Röntgenaufnahmen, Fotos, Modelle, klinische und instrumerrtelle Funktionsanalyse umfassen kann. Auch hierfür fallen erhebliche Kosten an, die wir Ihnen leider privat in Rechnung stellen müssen.
Zur Vorbehandlung im Ausland:
Wir Zahnärzte begrüßen es, wenn unsere Patienten im Rahmen der freien Arztwahl auch die Möglichkeit erhalten, Behandlungen im Ausland in Anspruch zu nehmen. Die Krankenkassen können auf diese Weise das sinnvolle System der Kostenerstattung erproben. Wir sind uns unseres Behandlungsniveaus und der Preiswürdigkeit der Leistungen bewußt und scheuen den Wettbewerb mit dem Ausland nicht. Selbstverständlich behandeln auch wir Patienten aus dem Ausland gern und ohne Einschränkungen.
Die Krankenkassen sollten aber nicht nur auf vermeintlich preiswertere Behandlungen im Ausland - wo die Steuern, Sozialabgaben und Vorschriftendichte nicht so sehr auf die Kosten drücken - aufmerksam machen, sondern sie sollten auch darauf hinwirken, daß sich deutsche Versicherungspflichtige wahlweise bei auslän​dischen Krankenversicherungen - mit geringerem Beitragssatz - versichern können.
Bei einem kurzfristigen Urlaubsaufenthalt ist aber in der Regel eine systematische Behandlung größeren Umfangs nicht möglich; gerade bei einer Zahnersatz-Versorgung ist meist eine längere parodontale, konservierende und chirurgische Vorbehandlung mit ausreichenden Abheil- und Beobachtungsphasen sowie eine angemessene Nachbehandlungszeit notwendig. Ihrer Krankenkasse ist dies bekannt; wenn sie Ihnen Kostenerstattung für die Behandlung gewährt hat, wird Sie Ihnen sicher auch bei der Finanzierung der Nachbehandlungen beistehen, falls eine erneute Reise ins Ausland zur Nachbehandlung nicht in Betracht kommt.
Erklärung des Patienten:
Ich wünsche eine Nachbehandlung auf eigene Kosten, und zwar unabhängig davon, ob und in welcher Höhe meine Krankenkasse oder meine Krankenversicherung / Erstattungsstelle sich an den Kosten beteiligen wird.
Datum: ..........................................    Unterschrift: ......................................................................................... 

Kartei-Nr.....................
Erklärungen der Krankenversicherung:
Die Kosten für die Nachbehandlung werden von uns 

  
 in voller Höhe
 in folgendem Umfang: .....................................................................................
übernommen. Die Kostenerstattung erfolgt unmittelbar an den Versicherten.
